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MA 35 –  
Einwanderung, 
Staatsbürgerschaft, 
Standesamt 
 
Allgemeine Anfragen, 
individuelle Beratung,  
Beschwerde- und 
Anliegenmanagement, 
Lob und Tadel: 
 
E-Mail: 
service@ma35.wien.gv.at 
 
LobundTadel@ma35.wien.gv.at 
 
 
zentrales 
KundInnenservice: 
1200 Wien, 
Dresdner Straße 93, EG 
Mo,Di,Do,Fr.  
08:00-12:00 Uhr 
Do 15:30-17:30 Uhr 
 
 
Internet: 
www.einwanderung.wien.at 
www.standesamt.wien.at 
www.staatsbuergerschaft.wien.at 
 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/ 

Erforderliche Unterlagen für 
spezielle Aufenthaltstitel 
 
 
Aufenthaltsbewilligungen –  SchülerInnen 
Zusätzliche Unterlagen 

• schriftliche Bestätigung der Schule oder der nichtschulischen Bildungseinrichtung 
über die Aufnahme des Schülers oder der Schülerin  

• bei minderjährigen Schülern und Schülerinnen ein Nachweis über die Pflege und 
Erziehung durch eine volljährige, in Österreich wohnhafte natürliche Person  

• im Fall eines Verlängerungsantrages ein schriftlicher Nachweis der Schule über den 
Schulerfolg im vorangegangenen Schuljahr  

• eine Haftungserklärung einer dritten Person ist zulässig aber nicht verpflichtend 
 
 
Aufenthaltsbewilligungen – Studierende  
Zusätzliche Unterlagen 

• Aufnahmebestätigung der Universität, der Fachhochschule, der akkreditierten 
Privatuniversität, pädagogischen Hochschule, anerkannten privaten pädagogischen 
Hochschule, eines anerkannten privaten Studiengangs, anerkannten privaten 
Hochschullehrgangs oder eines Universitätslehrganges, der nicht ausschließlich der 
Vermittlung einer Sprache dient, als ordentliche oder außerordentliche Studierende 

• im Fall eines Verlängerungsantrages ein schriftlicher Nachweis der Universität über 
den Studienerfolg im vorangegangenen Studienjahr, insbesondere ein 
Studienerfolgsnachweis (über 16 Anrechnungspunkte pro Studienjahr / 8 
Semesterstunden) 

• eine Haftungserklärung einer dritten Person ist zulässig aber nicht verpflichtend 
 
 
Aufenthaltsbewilligungen –  Rotationsarbeitskraft 
Zusätzliche Unterlagen 

• Sicherungsbescheinigung oder Beschäftigungsbewilligung als Rotationsarbeitskraft  
 
 
Aufenthaltsbewilligungen –  Betriebsentsandte/r 
Zusätzliche Unterlagen 

• Sicherungsbescheinigung oder Beschäftigungsbewilligung als Betriebsentsandte/r  
 
 
Aufenthaltsbewilligungen –  KünstlerInnen 
Zusätzliche Unterlagen 

• im Fall einer unselbständigen künstlerischen Tätigkeit: Sicherungsbescheinigung 
oder Beschäftigungsbewilligung als KünstlerIn  

• im Fall einer selbständigen künstlerischen Tätigkeit: der dieser Tätigkeit zugrunde 
liegende schriftliche Vertrag  

• Nachweis über die künstlerische Ausbildung oder Beschreibung der bisherigen 
künstlerischen Tätigkeit  

• eine Haftungserklärung einer dritten Person ist zulässig aber nicht verpflichtend 
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Aufenthaltsbewilligungen – Sonderfälle/ unselbständiger Erwerbstätigkeit 
Dazu zählen SeelsorgerInnen einer anerkannten Kirche oder Religion, Medienbedienstete, 
wissenschaftliches Personal und Au-Pair-Kräfte.  
Zusätzliche Unterlagen 

• der dieser Tätigkeit zugrunde liegende Dienstvertrag 
• erforderlichenfalls die Anzeigebestätigung des Arbeitsmarktservice nach dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz (z.B.: für Au-pair Kräfte) 
 
 

Aufenthaltsbewilligungen – Selbständige/r 
Zusätzliche Unterlagen 

• schriftlicher Werkvertrag über die Leistung einer bestimmten selbständigen 
Tätigkeit, die länger als sechs Monate bestehen wird 

 
 
Aufenthaltsbewilligungen –  ForscherInnen 
Zusätzliche Unterlagen 

• Aufnahmevereinbarung der zertifizierten Forschungseinrichtung für die 
sie tätig sind  

 
 

Aufenthaltsbewilligungen –  Familiengemeinschaft  
Zusätzliche Unterlagen 

• Grundsätzlich möglich für Familienangehörige von StudentInnen, 
Rotationsarbeitskräften, ForscherInnen, KünstlerInnen und Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit .  

 
 
Aufenthaltstitel Rot-Weiß-Rot-Karte und Blaue Karte-EU  
Zusätzliche Unterlagen 

Im Fall einer unselbständigen Schlüsselkraft 

• Arbeitgebererklärung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz  
 
 

Aufenthaltstitel Rot-Weiß-Rot-Karte 
Zusätzliche Unterlagen 

Im Fall einer selbständigen Schlüsselkraft  

• Nachweis des Transfers von Investitionskapital oder der Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen  

• Beschreibung und Ziele der beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit 
("Businessplan")  

 
 

Die Dokumente müssen im Original vorgelegt werden, es werden jedoch grundsätzlich nur 
Kopien einbehalten. 
 
Die Originaldokumente müssen, je nach Ausstellungsstaat, mit diplomatischer Beglaubigung 
oder Apostille versehen und gemeinsam mit der von GerichtsdolmetscherInnen beglaubigten 
Übersetzung vorgelegt werden. Beglaubigt werden müssen grundsätzlich Geburtsurkunde, 
Urkunde der Heirat oder Eingetragenen Partnerschaft, Führungszeugnis, (ggf. Urkunde der 
Ehescheidung oder Auflösung der Eingetragenen Partnerschaft, Sterbeurkunde). 

 

HINWEIS: ANTRÄGE SIND PERSÖNLICH EINZUBRINGEN !!!  
Nachreichungen grundsätzlich per Postweg, Fax oder E-Mail!!! 


